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Die Stadt Flrth erlift auf Ihren Antrag folgenden
Beschedlld.:

Flir das obenbezeichnete Vorhaben wird nach MaBgabe der als
Anlage zu diesem Bescheid bezeichneten Bauvorlagen die bau-
aufsichtliche Genehmigung erteilt.

Bei der Ausfilhrung des Vorhabens sind dl% nachstehenden Auf-

lagen zu erfiillen und die Hinweise zu beachten:

0208 Die mit-.G 90 bezeichneten Belichtungsflichen
(Fenster o.4.)% sind mit Verschliissen nach DIN 4102,
Teil 2 bzw. Teil 5 zu verschlieBen.

0108 Die in den Plinen mit "F 90" bezeichneten Winde sind
feuerbestindig - F 90 -A- nach DIN 4102 auszufiihren.

7204 Nach MaBRgabe des Art. 62 BayBO i.V.m. der Vollzugsan-
weisung der Stadt Flrth hierzu entsteht durch das diesem Be-
scheid zugrundeliegende Vorhabcn ein Stellplatzbedarf fiir 1 Kfz.

Die Kosten des Vﬁrfahr&ns trigt der Antragsteller.
Sie werden auf 45, DM festgeset
Auslagen flr die Lrufung der bautechnischen Nachweise

sind in Hb6he von =-,-- DM angefallen.
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Das Vorhaben ist gem. Art. 82 Bayer. Bauordnung (BayBO) vom
1.8.1962 (GVBl. S. 179) i.d.F.Bek. v. 1.10.197L1 (gvB1. 8. 513)
genehmigungspflichtig.
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Den Einwendungen gegen das oben genannte Vorhaben konnte
nicht entsprochen werden. Filir die auf Ihr Grundstiick
weisenden drei Fenster liegt ein sogenanntes Lichtrecht
(Servitut) vor. Da diese Fenster schon vor 1900 bestanden,
sind sie &dhnlich wie bei einer Vormerkung im Grundbuch ab-
gesichert.

Den jetzigen feuersicherheitlichen Anforderungen wurde
durch Auflagen Rechnung getragen.

Weitere nachbarschiitzenden Belange sind nicht beriihrt.
Daher war dem Antrag zu entsprechen.



	Brief Verein natürliches Leben
	Verein EG



